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Einleitung: 
Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen Überblick, was hinter dem viel gehörten und diskutierten 
Begriff „DSGVO“ und „Datenschutz“ steckt und wie Sie im Rahmen Ihrer unternehmerischen Tätig-
keit mit dieser Herausforderung umgehen können. Ergänzend zu diesem Überblick finden sie Mus-
terformulare welche basierend auf Vorlagen diverser Standesvertretungen erarbeite wurden und 
darauf ausgerichtet sind, einen „Musterbetrieb“ abzudecken. Diese Formulare bedürfen daher der 
individuellen Über- und Bearbeitung bzw. Anpassung an Ihr Unternehmen und den damit einher-
gehenden Herausforderungen. Da die mit der DSGVO einhergehenden Herausforderungen rechtli-
ches Neuland darstellen, werden diese Formulare im Anlassfall überarbeite und angepasst, da der-
zeit noch nicht vollkommen klar ist, wie mit bestimmten Verpflichtungen umzugehen ist. Sollten 
Sie nach Durchsicht der Unterlagen Anregungen zur praxisrelevanten Überarbeitung der Unterla-
gen haben, so lassen Sie uns diese gerne zukommen und werden wir dann für eine entsprechende 
Verwertung sorgen.  
 

1. Kennenlernen der DSGVO und Ihrer Begriffe:  
Die DSGVO verwendet Begriffe, wie „Verantwortlicher“, „Betroffener“, „personenbezogene Da-
ten“ usw. Diese gilt es in einem 1. Schritt kennenzulernen, um Zusammenhänge besser verstehen 
zu können. Hier die wichtigsten Begriffe im Überblick: 
 

Personenbezogene Daten 

Alle Informationen (Name, Adresse, Mail, Kennnummer, Fotos …), die sich auf eine identifizierte 
oder identifizierbare natürliche Person („Betroffener“) beziehen. 
Sensible Daten sind besonders schützenswerte personenbezogene Daten (Gesundheitsdaten, wie 
SV-Nr.; Religionsbekenntnis; biometr. Daten; strafrechtl. Daten …). Sie dürfen nur mit „ausdrückli-
cher Einwilligung des Betroffenen“ erhoben werden. 
 

Verantwortlicher 

Natürliche od. juristische Person (AG, GmbH), die über Zweck und Mittel der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten entscheidet.  
 

Auftragsverarbeiter 

Natürliche od. juristische Person (AG, GmbH), die personenbezogene Daten im Auftrag des Ver-
antwortlichen bearbeitet. (zB IT-Dienstleister, Steuerberater …) 
 

Sub-Auftragsverarbeiter 

Natürliche od. juristische Person (AG, GmbH), die personenbezogene Daten im Auftrag des Auf-
tragsverarbeiters – ABER nur mit Zustimmung des Verantwortlichen - bearbeitet. (zB Provider des 
IT-Dienstleisters …) 
 
Zwischen dem Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter bzw. zwischen dem Auftragsver-
arbeiter und dem Sub-Auftragsverarbeiter muss es jeweils einen VERTRAG geben.  
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2. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung prüfen:  
Alle Daten die nicht gespeichert werden, müssen auch datenschutzrechtliche nicht behandelt 
werden. Es sollte daher genau überdacht werden welche Daten tatsächlich benötigt und daher 
auch gespeichert werden. Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist grundsätzlich verbo-
ten, AUSSER es gibt eine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung! 

 
Solche Rechtsgrundlagen sind: 

Erfüllung eines Vertrages oder geplanter Abschluss eines Vertrages 

Es dürfen nur jene Daten von jener Person (= Betroffener), mit der der Vertrag abgeschlossen wur-
de, verarbeitet werden; hierbei ist zu beachten, dass nur unbedingt notwendige Daten erhoben, 
verarbeite und gespeichert werden dürfen. Die Daten dürfen nur bis zur Beendigung des Vertrages 
gespeichert werden – danach sind sie zu löschen. Ausnahme bilden gesetzliche Aufbewahrungs-
verpflichtungen und Dokumentationspflichten, welche für Sie bereits in die anzuwendenden For-
mulare eingearbeitet wurden.  

Einwilligung des Betroffenen 

Sie sind - bei sonstiger Ungültigkeit - inhaltlich streng geregelt. Alte Einwilligungen, die vor dem 
25.5.2018 eingeholt worden sind, behalten Ihre Gültigkeit, wenn Sie den Maßstäben der DSGVO 
und der sich ergebenden neunen Rechtslage entsprechen! Zu beachten ist, dass eine Einwilligung 
immer nur für einen Verarbeitungszweck gültig ist und muss diese Einwilligungserklärung für den 
Betroffenen als solche eindeutig erkennbar sein (in AGBs verstecken ist nicht gültig). Der Betroffe-
ne sollte (vor allem bei sensible Daten oder der Veröffentlichung von Bildern) die Einwilligungser-
klärung unterschreiben! 

Berechtigtes Interesse 

Die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortliche oder Dritter 
erforderlich, sofern nicht Interessen oder Grundrechte des Betroffenen überwiegen. Unproblema-
tisch in diesem Zusammenhang ist daher beispielsweise Direktwerbung/Marketing für ähnliches 
Produkt bei bestehenden Kunden, Direktwerbung per Post, Direktwerbung per Mail (zB Newslet-
ter), sofern die Möglichkeit zur Ablehnung beinhalten ist (lt. § 107 TKG) 

Rechtliche Verpflichtung 

Sollten Sie Mitarbeiter beschäftigen, so sind Sie als Arbeitgeber arbeitsrechtlich (sozialversiche-
rungsrechtlich) verpflichtet, diese bei der Sozialversicherung anzumelden und müssen deshalb die 
SV-Nummer (obwohl sensible Daten) des Mitarbeiters erheben und speichern. Weiters sind Sie im 
Rahmen der Lohnverrechnung dazu angehalten, personenbezogene Daten zu erheben, um eine 
Abrechnung und sonstige Verwaltung des Arbeitsverhältnisses zu bewerkstelligen.   

Schutz lebenswichtiger Interessen des Betroffenen 
 

Wahrnehmung von Aufgaben im öffentlichen Interesse oder Ausübung öffentlicher Gewalt 
 

3. Erarbeitung eines Datenverarbeitungsverzeichnis 
Für das DV-Verzeichnis gibt es keine gesetzliche Formvorschrift, nur vorgeschriebene Inhalte. Es 
MUSS jeder Unternehmer (als Verantwortlicher od. Auftragsverarbeiter) ein solches DV-Verzeichnis 
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selbst führen, wenn er regelmäßig Daten verarbeitet. Dieses DV-Verzeichnis MUSS schriftlich oder 
elektronisch geführt und auf Anfrage der Datenschutzbehörde vorgelegt werden können; sonst 
drohen hohe Strafen! 

 

Das in diesem Zusammenhang angebotene Muster ist insbesondere in Hinblick auf die verarbeite-
ten Daten betriebsspezifisch zu überarbeiten und zu ergänzen. 

 

4. Auftragsverarbeiter identifizieren 
Der Verantwortliche muss überlegen, wer in seinem Auftrag Daten des/der Betroffenen verarbei-
tet (= Auftragsverarbeiter).Der Auftragsverarbeiter muss gleich hohe Standards bei der Datenver-
arbeitung einhalten, wie der Verantwortliche. Der Vertrag / die Vereinbarung zwischen dem Ver-
antwortlichen und dem Auftragsverarbeiter ist vor Beginn der Verarbeitung zu schließen. Dieser 
regelt u.a.: 

Art und Zweck der Vereinbarung 
Dauer der Verarbeitung 
Rechte und Pflichten des Verantwortlichen 
Pflichten des Auftragsverarbeiters 

Auch zwischen Auftragsverarbeiter und Sub-Auftragsverarbeiter ist ein solche(r) Ver-
trag/Vereinbarung abzuschließen. (Aber Achtung! Ein Sub-Auftragsverarbeiter darf jedoch nur mit 
Zustimmung des Verantwortlichen bestellt werden!) 
 

5. Datenschutz durch Technisch-organisatorische Maßnahmen:  
 
Der Verantwortliche (aber auch der Auftragsverarbeiter) ist verpflichtet, geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen zu setzen, um sicherzustellen und belegen zu können, dass er die 
DSGVO einhält. (Verhaltensregeln, Zertifizierungen sind dbzgl. nützlich) 
 

Datenschutz durch Technik 

Die Maßnahmen müssen  
● dem Stand der Technik entsprechen, 
● wirtschaftlich vertretbar sein, 
● im Verhältnis zu Art, Zweck, Umfang der Verarbeitung stehen, 
● im Verhältnis zu den Risiken für die Privatsphäre der Betroffenen stehen. 

 
In Zukunft wird es eigene Softwareprodukte mit entsprechender Zertifizierung geben, die garan-
tieren, dass die Datenschutzrichtlinien erfüllt werden. Lassen Sie sich von aktuellen Anbietern - 
sofern dies nicht ohnehin geschehen ist - bestätigen, dass diese bzw. die jeweils angebotenen Pro-
gramme und digitalen Dienstleistungen den Anforderungen der DSGVO entsprechen.  
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Datenschutzfreundliche Voreinstellungen 

Der Verantwortliche (aber auch der Auftragsverarbeiter) muss geeignete technisch-
organisatorische Maßnahmen treffen, um sicherzustellen, dass 

● standardmäßig nur jene Daten verarbeitet werden,  
● die für den jeweiligen Zweck notwendig sind und  
● dass diese nicht einer unbestimmten Personenzahl zugänglich gemacht wer-

den. 
 

Diese Voreinstellungen sind immer anzuwenden! 
Es gibt dazu keine Einschränkung durch wirtschaftliche Verhältnismäßigkeit! 

 

6. Informationspflicht des Verantwortlichen und Rechte des Be-
troffenen 
 
Der Verantwortliche muss von sich aus Betroffene informieren über: 

Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 
Empfänger der Daten (auch außerhalb der EU/EWR) 
Speicherdauer 
Beschwerderecht des Betroffenen bei der Datenschutzbehörde 
Recht des Betroffenen auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbei-
tung, Widerspruch und Datenübertragbarkeit 
Herkunft der Daten 
… 

 
Dieser Verpflichtung können Sie am einfachsten mit Hilfe einer Datenschutzerklärung, die auf der 
Website veröffentlicht wird entsprechen. Sie können dieser in Erfüllung dieser Verpflichtung aber 
auch als Anhang zu Ihren AGBs bzw. zu Ihren Verträgen führen. 

 

7. Datenschutzverletzung (Data-breach) - was ist zu tun:  
 
Unmittelbar nachdem Sie als Verantwortlicher Kenntnis von einer Datenschutzverletzung, also 
einem Datenverlust bzw. Datenmissbrauch erlangt haben (z.B. Laptop des Mitarbeiters wurde 
gestohlen oder Ihr IT-Dienstleister - als Ihr Auftragsverarbeiter - informiert Sie, dass sein Server – 
auf dem Ihre Daten liegen – gehackt wurde), müssen Sie darauf reagieren. 
 
Besteht ein Risiko für den Betroffenen sind Sie verpflichtet, innerhalb von max. 72 Stunden die 
Datenschutzbehörde bzw. – bei einem hohen Risiko – zusätzlich den/die Betroffenen zu infor-
mieren. 

 

8. Schulung aller Mitarbeiter bezgl. Datenschutz (DSGVO) 
 
Alle Mitarbeiter Ihres Unternehmens müssen sensibilisiert sein in Bezug auf den Umgang mit per-
sonenbezogenen Daten, um allfälligen Datenschutzverletzungen vorzubeugen. 
Außerdem sollte jeder Mitarbeiter im Unternehmen wissen, was zu tun ist,  

• wenn Betroffene sich bei Ihnen melden und Auskunft darüber verlangen, wie ihre personenbezogenen 
Daten verarbeitet, wie lange sie gespeichert usw. werden (Informationspflicht des Verantwortlichen!)  
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oder 

• wenn es zu einer Datenschutzverletzung kommt. 

Haftungsausschluss: Die Inhalte der nachstehenden Unterlagen wurden von der Rechtsanwaltskanzlei Mag 
Brunner, Mag Stummvoll Rechtsanwälte OG sowie der Wirtschaftskammer Wien - Sparte Handel mit 
größtmöglicher Sorgfalt nach bestem Gewissen erstellt. Es wird keine Gewähr für die Aktualität, Vollstän-
digkeit und Richtigkeit der bereitgestellten Seiten und Inhalte übernommen. Es liegt im Verantwortungsbe-
reich des jeweiligen Anwenders die bereitgestellten Unterlagen inhaltlich richtig und vollständig auszu-
füllen und zu ergänzen, sowie im laufenden Betrieb anzuwenden und aktuell zu halten. 

 

Exkurs: Zusendung von Newslettern, Werbung per E-Mail etc. 
 
Gemäß § 107 TKG 

(1) Anrufe – einschließlich das Senden von Fernkopien – zu Werbezwecken ohne vorherige Einwil-
ligung des Teilnehmers sind unzulässig. Der Einwilligung des Teilnehmers steht die Einwilligung 
einer Person, die vom Teilnehmer zur Benützung seines Anschlusses ermächtigt wurde, gleich. Die 
erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden; der Widerruf der Einwilligung hat auf ein 
Vertragsverhältnis mit dem Adressaten der Einwilligung keinen Einfluss. 

(1a) Bei Telefonanrufen zu Werbezwecken darf die Rufnummernanzeige durch den Anrufer nicht 
unterdrückt oder verfälscht werden und der Diensteanbieter nicht veranlasst werden, diese zu 
unterdrücken oder zu verfälschen. 

(2) Die Zusendung einer elektronischen Post – einschließlich SMS – ist ohne vorherige Einwilligung 
des Empfängers unzulässig, wenn 

1. die Zusendung zu Zwecken der Direktwerbung erfolgt oder 

2. an mehr als 50 Empfänger gerichtet ist. 

 

(3) Eine vorherige Zustimmung für die Zusendung elektronischer Post gemäß Abs. 2 ist dann nicht 
notwendig, wenn 

1. der Absender die Kontaktinformation für die Nachricht im Zusammenhang mit dem Verkauf 
oder einer Dienstleistung an seine Kunden erhalten hat und (= bestehender Kunde) 

2. diese Nachricht zur Direktwerbung für eigene ähnliche Produkte oder Dienstleistungen erfolgt 
und 

3. der Empfänger klar und deutlich die Möglichkeit erhalten hat, eine solche Nutzung der elektro-
nischen Kontaktinformation bei deren Erhebung und zusätzlich bei jeder Übertragung kosten-
frei und problemlos abzulehnen und 

4. der Empfänger die Zusendung nicht von vornherein, insbesondere nicht durch Eintragung in die 
in § 7 Abs. 2 E-Commerce-Gesetz genannte Liste, abgelehnt hat. 

 

 
 

 

 
 


